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Artikel 97

Zur Sicherung der sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung und der 
Rechte der Bürger wacht die Staatsanwaltschaft auf der Grundlage der Gesetze 
und anderen Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen Republik über 
die strikte Einhaltung der sozialistischen Gesetzlichkeit. Sie schützt die Bürger 
vor Gesetzesverletzungen. Die Staatsanwaltschaft leitet den Kampf gegen 
Straftaten und sichert, daß die Personen, die Verbrechen oder Vergehen be
gangen haben, vor Gericht zur Verantwortung gezogen werden.

Artikel 98

(1) Die Staatsanwaltschaft wird vom Generalstaatsanwalt geleitet.

(2) Dem Generalstaatsanwalt unterstehen die Staatsanwälte der Bezirke und 
Kreise sowie die Militärstaatsanwälte.

(3) Die Staatsanwälte werden vom Generalstaatsanwalt berufen und abberufen, 
sie sind ihm verantwortlich und an seine Weisungen gebunden.

(4) Der Generalstaatsanwalt ist der Volkskammer und zwischen ihren Tagungen 
dem Staatsrat verantwortlich.

Artikel 99

(1) Die strafrechtliche Verantwortlichkeit wird durch die Gesetze der Deutschen 
Demokratischen Republik bestimmt.

(2) Eine Tat zieht strafrechtliche Verantwortlichkeit nur nach sich, wenn diese 
zur Zeit der Begehung der Tat gesetzlich festgelegt ist, wenn der Täter schuld
haft gehandelt hat und die Schuld zweifelsfrei nachgewiesen ist. Strafgesetze 
haben keine rückwirkende Kraft.

(3) Eine strafrechtliche Verfolgung ist nur in Übereinstimmung mit den Straf
gesetzen möglich.

(4) Die Rechte des Bürgers dürfen im Zusammenhang mit einem Strafverfahren 
nur insoweit eingeschränkt werden, wie dies gesetzlich zulässig und unumgäng
lich ist.

J
Artikel 100

(1) Uber die Zulässigkeit von Untersuchungshaft hat nur der Richter zu ent
scheiden. Verhaftete sind spätestens am Tage nach ihrer Verhaftung dem Rich
ter vorzuführen.

(2) Der Richter oder der Staatsanwalt haben im Rahmen ihrer Verantwortung 
jederzeit zu prüfen, ob die Voraussetzungen der Untersuchungshaft noch 
vorliegen.

(3) Der Staatsanwalt hat nächste Angehörige des Verhafteten innerhalb von 
24 Stunden nach der ersten richterlichen Vernehmung zu benachrichtigen.
Ausnahmen sind nur zulässig, wenn durch die Benachrichtigung der Zweck der 
Untersuchung gefährdet wird. In diesen Fällen erfolgt die Benachrichtigung 
nach Wegfall der Gefährdungsgründe.

Artikel 101

(1) Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden.

(2) Ausnahmegerichte sind unstatthaft.


